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Ver0altuDfsreform; 
parlament arj, sc l:e Anfrage der Abg. Br. HALDER 
und Gen. (763/J) an den Buncleskm1z1er betro 
Ver\'iirklichun~j der VorschläGe der Verwal­
tungsreformkommission 

An den 

Präsidenten des Nationalrate~ 

VI i e n 

Die Abgeordneten zum l:Tntionalrc:tt Dr. FJ\.LD:SR und Gen. 

haben in der Sitzung des Nationalrates vom 9. Juli 19'71 unter 

Bezugnahme nuf den Bericht der VerwaltuncsreforQkon~ission 

an die Bu.ndesrec;ie:cunc; vom Dezer:lber 19?0, den die BundcsTc-

ßieruns deIn Nationalrnt am 23. April 1971 zugelei tet hat, an rüch 

folgende Anfrngen gerichtet: 

1) Mit v-lelchen der vorer','iLihnten Vorschläge der VerVlaI tunc;s­

reformkonmission stimnen Sie 'i..iberein? 

2) Mit welchen Vorschlägen stimmen Sie nicht liberein? 

3) Wann werden Sie dem Nationnlrat konkrete ~aBnahmen in jenen 

Belangen vorschlagen, in denen Sie mit der Verwaltungsreform­

ko~nission libereinstirnmen? 

4) Welche anderen Vorstellungen hc;,ben Sie im einzelnen zu jenen 

Vorschlägen der Ver'.,.ral tungsrefoIlnkommiEision, m,i t denen Sie 

nicht übereinstimmen? 

5) Wann werden Sie solche konkrete Vorschläge dem Nationalrat 

vorlegen? 

Auf diese Anfragen antworte ich \';ie folbt: 

I .. Die }3UIJ.der:3re~;ierun3 hat in einer Hote an den rrös:i..denten 

des Nationalrates Zl. 51.S05-VD/EL/?1 vom 23. April 1971 die 

Vor12,ge des Berichtes der Ver';,,'al tunz;sreforr;:l-::oI:i.raission nYl den 

Nationalrat folsenderm.aßen begründet. 

IIDie Bunc1esregierunc; hat am 20. April ds. J. den Bescl'l,luß 

des Hationo.l-

rat~s einen von der VerwaltuDgsreformkommission tiber ihre 
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bisherigen Ergebnisse und fUr die Zukunft vorgeschlasenen 

r,iaßnabmen erstatteten Bericht n,Jch clC:ll Stand vom Dezember 1970 
dem Nationalrat vorzulegen. 

Die Bundesregierung tut dies deshalb, weil in den ver­

gangenen Tagungen der XII. Gesetzgebungsperiode wiederholt 

der ','J1.1.nsch ceäußert '.'!orden ist ,über die bi~3herif;en T2,·~i[;)(ei ten 

der noch von der zuletzt i8 Amt befindlichen Bundesregierung 

bestell ten Verwal tun~ßreforrnkommission unterrichtet zu v1erden. 

Die Bundesregierung mBchte feststellen, daß dieser 

Bericht, ohne sich dm;;i t in allem und jedem· zu identifizieren, 
.-

eine Eiußerst wichtiGe und wertvolle Unterlage dnrstellt und 

Guch beachtliche IT im',' ei se enthj.lt, die bei den Vorst el 1 Ul1 f.:;e n , 

die die im Amt befindliche Bundesregierung über das Sachgebiet 

hat ~ mi t1)eri.icksichtigt ·werden sollen. 11 

Aus dieser I<:otei:.;eht hervor, daß es sich nicht U,T!l einem 

Bericht der Bundesregierung oder gar um Berichte der einzelnen 

Mitglieder der Bundesregierung an den Nationalrat handelt, 

sondern daß es die Bundesregierung fUr zweckm~ssig erachtet 

hat, dem Nationalrat den Bericht der VE:H'-"ial tungsreforml-::ommission 

nach dem Stand vom Dezember 1970 zur Kenntnis zu bringen. 

Die Tat s2che, daß f3ich die Bunclesrc [~ierung mit diesem Bericht 

nicht l1in allem uncl jedem zu identifizieren l1 vermochte ~ lie[;t 

nicht so sehr in einzelnen Teilen dieses Berichtes begrlindet, 

sondern hat seine Ursache in den seit der Ein~~etzung der Zorflmissio: 

gei:inderten Voraussetzungen und Zielsetzungen, wie sie in der Re­

gierungserklärung vom 27. April 1970 zum Ausdruck kommen. 

Als besonders wichtige Voraussetzung jeder Verwaltungs­

r9form. betrachtet elie BundesregieJ:'ung ein Bunc1escesetz über 

Zahl, Wirkun:';sbereich und :Einrichtung der Bundes}";}ini~:;-IJerien, 

deGf3en Entrmrf von (~er Bundesregierung bereits aussearbeitet 

und einem Beg1J.tachtunc;sverfahren unten'iOrfen vlUrcle. 

Es besteht daher auch z',':ischen elen von den Herren Abge­

ol'ctneten in ihrer vorließenden AnfrCige envi:ihnten Reformvor­

schl~gen unel dem obzitierten Gesetzentwurf ein innerer Zusammen­

hang .. der eine SteJ.luDenahTrre zu einzelnen nur be:;tiDmte HeS~30rts 

betreffenden Teilen des Berichtes - dessen Kenntnisnahme vom 

Nationalrat in seiner SitzuD7 VO~j 2~ /2b T . 1~71 . ~ .. ~ ,H ). _ r. u UDl ') elns ld.LimJ, g 

beschlos;.,en rlUrde - ~3chon zum gcgemvi::i.rtigen Zeitpunkt nicht 

m~ßlich e~scheinen l~ßt. 
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11. Y'ias den Zeitpunkt der Vorlage weiterer VO:l:'schl~;ge 

zur Ver~altungsreform an den Nationalrat betrifft~ wird 

hinsi chtl ich j C)JeT L:aßnc:ülJilc:n, die vor ihTer DurchführUD[; 
nl'lleJ' Bef00c"n~ o'e~ ~CCQt?r0'bpl'lfen ·J'~(·i~~0]'RCh·11.~~ell be~u'iJ'J0Dn' v _ ... CI..CI ':.lC,(. c'.'> .'._ l, '-.. ~ v u u' ~ . .L .... . .l .. ".. ... ..c. l~. .. J. . - <.:; .. , 

im Hinblick auf den Beschluß des Nationalrates vom 

13. Juli 1971 über die vorzeitige Beendigung der X1Io 

Gesetzgeb"u.n0;.s])eriocJe des Nationalrates, c1er 1:ieg:i.nnder 

n~chsten Gesetzgebuncsperiode abzu~artcn sein; dies gilt 

auch für die Vorlage eines weiteren Berichtes über die 

Venvaltm1'"',sreform. e-n den Nationalrat 0 

31. August 1971 
Der Bundeskanzler: 

Kreisky e.h. 
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